
Fachaufsichtsbeschwerde an das Regierungspräsidium 
Tübingen
Datum: Montag, 23. Juni 2025, 13:00 Uhr
Von: Thorsten Peters
An: friedrich.weber@rpt.bwl.de

Sehr geehrter Herr Weber,

letztes Jahr bekam die AfD ein Verwarnungsgeld von 50 Euro auferlegt, weil sie auf eine Plakattafel 
der Stadt Überlingen zwei Plakate angeschlagen hat, obwohl nur eines erlaubt war. Die 
Sondernutzungserlaubnis, welche wir erhalten hatten, besagte:

„Auf den von der Stadt Überlingen aufgestellten Wahlplakattafeln darf nur ein Plakat pro 
Partei/Wählervereinigung im Format DIN A1 nebeneinander bzw. untereinander angebracht 
werden.“

Auch die »Hinweise zur Plakatierung anlässlich Wahlen«, die wir bekamen, wiederholten das:

„Die Stadt Überlingen stellt den Parteien und Wählervereinigungen, städtische Plakattafeln zur 
Verfügung, auf denen ohne Genehmigung ein Plakat pro Partei/Wählervereinigung neben- bzw. 
untereinander aufgehängt werden darf“

Wir haben unseren Fehler eingesehen und das Verwarnungsgeld bezahlt.

An der gleichen Plakattafel hatten jedoch auch die Parteien FDP, Freie Wähler und Bündnis 90/Die 
Grünen jeweils zwei Plakate angeschlagen, ohne dafür verwarnt zu werden. Auf meine Nachfrage 
erhielt ich die Auskunft, dass deren Plakate „unterschiedliche Wahlen (EU-Parlament und 
Kommunalwahl)“ betrafen:

„Die Plakatierung für unterschiedliche Wahlen ist laut Sondernutzungserlaubnis und auch laut der 
vorab an alle Parteien versandten »Richtlinie zur Plakatierung« zulässig.“

Tatsächlich steht in der Sondernutzungserlaubnis das Gegenteil (siehe oben). Und die »Richtlinie 
zur Plakatierung« bezieht sich gar nicht auf die städtischen Plakattafeln. Insbesondere auch die 
Ziffern 1.1 sowie die Ziffer 3, auf welche sich die Behörde bezieht, sagen nichts über die Anzahl 
der erlaubten Plakate aus.

Für mich sieht das Verhalten der Behörde wie eine Sonderbehandlung der AfD aus, die das 
Neutralitätsgebot verletzt, deshalb beantrage ich eine Überprüfung durch Sie. Den Schriftverkehr 
mit der Behörde und die einschlägigen Abschnitte der referenzierten Dokumente finden Sie im 
Anhang.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Peters
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Anhang: Schriftverkehr mit der Stadt Überlingen

2. Oktober 2024 – Verwarnungsgeld der Stadt Überlingen
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11. Oktober 2024 – Anfrage von Thorsten Peters

Ich bitte um Übermittlung des Fotos (Beweismittel) und dem genauen Zeitpunkt der Aufnahme.

11. Oktober 2024 – Auskunft der Sachgebietsleitung

Ich habe Ihnen das Beweisfoto in der Anlage beigefügt.

Es wurde am 06.06.2024 durch unsere Mitarbeiterinnen des Gemeindevollzugsdienstes im Rahmen 
der Kontrollfahrten gefertigt.

16. Oktober 2024 – Anzeige von Thorsten Peters

Ich nehme an, dass Sie das Anbringen zweier Plakate der anderen drei Parteien (Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und Freie Wähler) gemäß Beweisfoto ebenso ahnden wie bei uns, ansonsten zeige ich 
das hiermit an.

Ich überweise jetzt das Verwarngeld.
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27. April 2025 – Anfrage von Thorsten Peters

Die AfD hat eine Verwarnung von 50 Euro bekommen, weil sei auf einer Plakatwand zwei Plakate 
angeschlagen hatte. Das Beweisfoto von der Stadtverwaltung zeigte jedoch, dass gleichzeitig auch 
drei andere Parteien (Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Freie Wähler) jeweils zwei Plakate an diese 
Wand angeschlagen hatten. In meiner E-Mail vom 16.10.2024 hatte ich darauf aufmerksam 
gemacht. Wieso hat nur die AfD dafür ein Verwarngeld zahlen müssen?

5. Mai 2025 – Antwort der Fachabteilung

Die seitens der Parteien "FDP", "Freie Wähler" und "Bündnis 90/Die Grünen" aufgehängten Plakate 
betrafen unterschiedliche Wahlen (EU-Parlament und Kommunalwahl). Dies war auf den Plakaten 
auch klar erkennbar. 

Die Plakatierung für unterschiedliche Wahlen ist laut Sondernutzungserlaubnis und auch laut der 
vorab an alle Parteien versandten "Richtlinie zur Plakatierung" zulässig. Ein Bußgeld konnte daher 
nicht verhängt werden.

Die Wahlplakate der AfD hingegen betrafen beide die gleiche Wahl (EU-Parlament) und 
entsprachen daher weder der Richtlinie noch der Sondernutzungserlaubnis, weshalb ein Bußgeld 
verhängt wurde.
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Ausschnitt aus der Sondernutzungserlaubnis:
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Ausschnitt aus der Plakatierrichtlinie der Stadt Überlingen
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13. Mai 2025 – Nachfrage von Thorsten Peters

1. Ist es richtig, dass den Parteien die Auskunft "Hinweise zur Plakatierung anlässlich Wahlen" 
gegeben wurde, in welcher steht: "Die Stadt Überlingen stellt den Parteien und 
Wählervereinigungen, städtische Plakattafeln zur Verfügung, auf denen ohne Genehmigung ein 
Plakat pro Partei/Wählervereinigung neben- bzw. untereinander aufgehängt werden darf, sollten 
zwei Tafeln am gleichen Standort stehen, so darf ebenfalls nur ein Plakat und nicht zwei Plakate 
angebracht werden."

2. Ist es richtig, dass die "Richtlinie der Stadt Überlingen für die Erlaubnis zur Anbringung von 
Werbeträgern im öffentlichen Verkehrsraum" keine Aussagen über das Plakatieren an städtischen 
Plakattafeln enthält?

3. Wie lautet der Abschnitt in der von Ihnen angeführten "Richtlinie zur Plakatierung", aus dem 
hervorgeht, dass Parteien je ein Plakat für EU-Wahl und für die Kommunalwahl an die städtischen 
Plakattafeln anschlagen dürfen?

4. Welches der beiden angeschlagenen Plakate der Grünen betrifft die EU-Wahl und woran ist das 
erkennbar?

5. Welches der beiden angeschlagenen Plakate der Freien Wähler betrifft die EU-Wahl und woran 
ist das erkennbar?
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Die "Hinweise zur Plakatierung anlässlich Wahlen", auf die sich die Nachfrage in 
Punkt 1 bezieht:
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12. Juni 2025 – Antwort der Fachabteilung

1. Die einzelnen Parteien (ABG, AFC, BSW, CDU, Die Line, Die Partei, FDP, Freie Wähler, 
LBU/die Grünen, ÖDP, SPD, Volt) haben seitens der Verkehrsbehörde eine 
Sondernutzungserlaubnis zum Plakatieren enthalten, siehe beigefügtes Anschreiben an die AFD.

Inhaltlich waren diese Anschreiben bis auf den Empfänger identisch.

2. Die Städt. Plakattafeln werden nur im Rahmen des Wahlkampfes aufgestellt. Es soll allen 
Parteien ermöglicht werden, sich auf dieser Wahltafel zu präsentieren, für die Partei zu werben.

Nach dem Wahltag werden diese zeitnah wieder abgebaut. Da es sich hier um eine vorübergehende 
Einrichtung handelt, ist in den Städt. Richtlinien zur Plakatierung nichts zu finden.

3. Im Juni 2024 fanden zu einem die Kommunalwahl (Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag) und die 
Europawahl statt. Für die Kommunalwahl und für die Europawahl konnten an den Städt. Wahltafeln 
Plakate angebracht werden.

Dies geht aus den Ziffern 1.1 sowie Ziffer 3 hervor. Hiernach ist konkludent pro Wahl ein Plakat an 
die städtische Wahlplakattafel anzubringen.

4. und 5. Siehe Anlage "Plakattafel Lippertsreute"
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